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  73.1 Freie Stellen für das wissenschaftliche Personal  
 

 
67. 
Organisation: Organisationsplan der Medizinischen Universität Graz – Änderung 
Die Vorsitzende des Universitätsrates, Frau Dr.

in
 Cattina Maria LEITNER, gibt bekannt, dass der  

Universitätsrat der Medizinischen Universität Graz in seinen Sitzungen am 21.05.2013 und 08.10.2013 
gemäß § 21 Abs. 1 Z 1 UG idgF die nachfolgenden Änderungen des Organisationsplanes auf der Basis 
eines Vorschlages des Rektorates gemäß § 22 Abs. 1 Z 3 UG idgF, nach Befassung des Senates gemäß 
§ 25 Abs. 1 Z 3 UG idgF und erfolgter Zustimmung der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft 
m.b.H sowie des zuständigen Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung gemäß § 29 Abs. 2 
UG genehmigt:  
 
Betrifft § 7 Abs 4 Z 1 des Organisationsplans: Im Organisationsplan für den Klinischen Bereich wird 
die Bezeichnung der Abteilungen der Universitätsklinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin geändert: 
 

- „Klinische Abteilung für allgemeine Anästhesie und Intensivmedizin“ in „Klinische Abteilung 
für Allgemeine Anästhesiologie, Notfall- und Intensivmedizin“ 

- „Klinische Abteilung für Anästhesie, für Herz- und Gefäßchirurgie und Intensivmedizin“ in 
„Klinische Abteilung für Herz-, Thorax-, Gefäßchirurgische Anästhesiologie und Intensiv-
medizin“ 

- „Klinische Abteilung für Neuro- und Gesichtschirurgische Anästhesiologie und Intensiv-
medizin“ in „Klinische Abteilung für Spezielle Anästhesiologie, Schmerz- und Intensivmedizin 

 
Betrifft § 7 Abs 4 Z 3 des Organisationsplanes: Im Organisationsplan für den Klinischen Bereich  
Universitätsklinik für Dermatologie und Venerologie wird die Untergliederung durch eigenständige  
Abteilungen aufgehoben, sodass § 7 Abs 4 Z 3 ersatzlos gestrichen wird.  
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Betrifft § 7 Abs 4 Z 5 des Organisationsplanes: Im Organisationsplan für den Klinischen Bereich der 
Hals-, Nasen-, Ohren-Universitätsklinik wird die Untergliederung der Abteilungen in § 7 Abs 4 Z 5 durch 
die Zusammenlegung der Klinischen Abteilungen für Phoniatrie und der Klinischen Abteilung für  
Neurootologie geändert und lautet § 7 Abs 4 Z 5 fortan wie folgt:  
 
§ 7 Abs 4 Z 5: 
 
Hals-, Nasen-, Ohren-Universitätsklinik 
 
- Klinische Abteilung für allgemeine HNO 
- Klinische Abteilung für Phoniatrie 
 

Dr.
in

 Cattina Maria LEITNER 
Vorsitzende des Universitätsrates 

 
 
68.   
Organisation: Subgliederung der Organisationseinheit für Studium und Lehre  - Änderung 
Der Rektor, Herr Univ.- Prof. Josef SMOLLE, gibt bekannt, dass die Leiterin der Organisationseinheit für 
Studium und Lehre DI

in
 Heide Neges in Übereinstimmung mit § 10 Abs 6 des Organisationsplanes der 

Medizinischen Universität Graz auf Vorschlag von Universitätsdirektor MMag. Gerald Lackner und  
gemeinsam mit dem nach der Geschäftsordnung des Rektorats zuständigen Vizerektor für Studium und 
Lehre Herrn Univ.- Prof. Hans Peter Dimai, in Zu- und Abstimmung mit dem gesamten Rektorat, folgende 
Änderung der Subgliederung beschlossen hat:  
 
§ 3 (2) lautet nunmehr wie folgt:  
 
„Die OSL wird in folgende Bereiche und Stabstellen gegliedert:  

- der Bereich Internationale Beziehungen und Weiterbildung, im Folgenden „B-IW“  
genannt,  

- der Bereich Organisation der Lehre, im Folgenden „B-OL“ genannt,  
- der Bereich Studium und Prüfung, im Folgenden „B-SP“ genannt, 
- die Stabstelle für Prüfungsmethodik (S-PM)“ 

 

Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE 
Rektor 

 
 
69.   
Zuweisung der Stuko Humanmedizin für das Bachelorstudium Humanmedizin  
Der Vorsitzende des Senates, Herr Univ.-Prof. Dr. Andreas WEDRICH, gibt bekannt, dass der Senat der 
Medizinischen Universität Graz in seiner Sitzung am 26.03.2014 das gemeinsame Bachelorstudium  
Humanmedizin, eingerichtet zwischen der Medizinischen Universität Graz und der Johannes Kepler  
Universität Linz, gem. § 13 Abs. 3 der Satzung, Teil Studienrecht der Studienkommission Humanmedizin 
zugewiesen hat und daher ist die bereits eingesetzte Studienkommission Humanmedizin auch für dieses 
Studium als entscheidungsbefugtes Kollegialorgan zuständig. 
 

Univ.-Prof. Dr. Andreas WEDRICH 
Vorsitzender des Senates 

 
 
70.  
Universitätslehrgang (ULG) MBA in Health Care and Hospital Management 
Der Vorsitzende des Senates, Herr Univ.-Prof. Dr. Andreas WEDRICH, gibt bekannt, dass der Senat der 
Medizinischen Universität Graz in seiner Sitzung am 26.03.2014 gemäß § 25 Abs. 1 Z 10 UG idgF auf 
Beschluss der Studienkommission für Postgraduale Ausbildungen vom 10.03.2014 nachfolgenden  
Studienplan beschlossen hat: 
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Univ.-Prof. Dr. Andreas WEDRICH 
Vorsitzender des Senates 
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71.  
Universitätslehrgang (ULG) Interdisziplinäre Frühförderung und Familienbegleitung 
Der Vorsitzende des Senates, Herr Univ.-Prof. Dr. Andreas WEDRICH, gibt bekannt, dass der Senat der 
Medizinischen Universität Graz in seiner Sitzung am 26.03.2014 gemäß § 25 Abs. 1 Z 10 UG idgF auf 
Beschluss der Studienkommission für Postgraduale Ausbildungen vom 10.03.2014 nachfolgenden  
Studienplan beschlossen hat: 
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Univ.-Prof. Dr. Andreas WEDRICH 
Vorsitzender des Senates 

 
 



- 46 - 

____________________________________________________________________________________ 
     MTBl. vom 02.04.2014, StJ 2013/14, 14.Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im 

MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

 

72. 
Einsetzung von Habilitationskommissionen  
Der Vorsitzende des Senates, Herr Univ.-Prof. Dr. Andreas WEDRICH, gibt bekannt, dass der Senat der  
Medizinischen Universität Graz in seiner Sitzung am 17.03.2014 gemäß § 103 Abs. 7 UG 2002 für  
folgende Personen Habilitationskommissionen eingesetzt hat: 
 
Univ.Ass.

in
 Dr.

in
 Silke PATZ 

ProfessorInnen: Univ.-Prof. Dr. Michael Mokry 
 Univ.-Prof.

in
 Dr.

in
 Ute Schäfer 

 Univ.-Prof. Dr. Akos Heinemann 
 Univ.-Prof. Dr. Andreas Wedrich 

Mittelbau:  Univ.Doz.
in
 Dr.

in
 Daisy Kopera 

 Ao.Univ.-Prof.
in
 Dr.

in
 Almuthe Hauer 

Studierende: Sebastian Franthal 
 
In der konstituierenden Sitzung am 17.03.2014 wurde Herr Univ.-Prof. Dr. Andreas Wedrich zum  
Vorsitzenden gewählt.  
 
 
Dr.

in
 Ajnacska ROZSASI 

ProfessorInnen: Univ.-Prof. Dr. Gerhard Friedrich 
 Univ.-Prof.

in
 Dr.

in
 Andrea Berghold 

 Univ.-Prof. Dr. Walther Wegscheider 
 Univ.-Prof. Dr. Herbert Strobl 
Mittelbau: Ao.Univ.-Prof.

in
 Dr.

in
 Lang-Loidolt 

 Assoz.Prof. PD Mag. Dr. Peter Marschik  
Studierende:  Roxana Wimmer 
 
In der konstituierenden Sitzung am 17.03.2014 wurde Frau Univ.-Prof.

in
 Dr.

in
 Andrea Berghold zur  

Vorsitzenden gewählt.  
 
 
Dr.

in 
Gerda TRUTNOVSKY 

ProfessorInnen: Univ.-Prof. Dr. Karl Tamussino 
 Univ.-Prof.

in
 Dr.

in
 Karin Kapp 

 Univ.-Prof. Dr. Karl Pummer 
 Univ.-Prof. Dr. Friedrich Anderhuber 
Mittelbau: Ao.Univ.-Prof.

in
 Dr.

in
 Marianne Brodmann 

 Assoz.Prof.
in
 PD Dr.

in
 Vesna Bjelic-Radisic 

Studierende:  Nina Gräfling 
 
In der konstituierenden Sitzung am 17.03.2014 wurde Herr Univ.-Prof. Dr. Karl Pummer  zum  
Vorsitzenden gewählt.  
 
 
PD(Uni Zürich) Univ.Ass. DDr. Wolfgang ZEMANN 
ProfessorInnen: Univ.-Prof. Dr. Hans Kärcher 
 Univ.-Prof.

in
 Dr.

in
 Tina Cohnert 

 Univ.-Prof. Dr. Walther Wegscheider 
 Univ.-Prof. Dr. Friedrich Anderhuber 
Mittelbau: Mag.

a
 DDr.

in
 Elisabeth Santigli 

 PD Dr.
in
 Doris Wagner 

Studierende:  Nina Gräfling 
 
In der konstituierenden Sitzung am 17.03.2014 wurde Herr Univ.-Prof. Dr. Walther Wegscheider  zum 
Vorsitzenden gewählt.  
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Univ.Ass. Dr. David LUMENTA 
ProfessorInnen: Univ.-Prof. Dr. Lars-Peter Kamolz 
 Univ.-Prof.

in
 Dr.

in
 Freyja-Maria Smolle-Jüttner 

 Univ.-Prof. Dr. Andreas Leithner 
 Univ.-Prof. Dr. Berthold Huppertz 
Mittelbau: Ass.Prof. PD Dr. Markus Gugatschka 
 PD Dr.

in
 Doris Wagner 

Studierende:  Julia Lesko 
 
In der konstituierenden Sitzung am 17.03.2014 wurde Herr Univ.-Prof. Dr. Andreas Leithner  zum  
Vorsitzenden gewählt.  
 

Univ.-Prof. Dr. Andreas WEDRICH 
Vorsitzender des Senates 
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73. Ausschreibung von Stellen  
 

Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE, gibt bekannt, dass die Medizinische Universität Graz 

gemäß § 107 UG idgF folgende Stellen als Privatangestelltenverhältnisse auf Grundlage des Kollektiv-

vertrages ausschreibt: 
 
 
73.1 Freie Stellen für das wissenschaftliche Personal 
 
1) Senden Sie uns Ihre Bewerbungen samt Lebenslauf unter Angabe der Kennzahl bevorzugt via E-Mail 
an: personal@medunigraz.at oder am Postweg an Medizinische Universität Graz, Organisationseinheit 
für Personalmanagement und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. 
 
2) Die Medizinische Universität Graz erhöht den Anteil von Frauen in Bereichen und Organisations-
einheiten, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, insbesondere beim wissenschaftlichen Universitäts-
personal und in Leitungsfunktionen. Daher laden wir qualifizierte Frauen zur Bewerbung ein. Bei gleicher 
Qualifikation wie der bestgeeignete Mitbewerber werden, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers 
liegende Gründe überwiegen, Frauen vorrangig aufgenommen.  
 
3) Darüber hinaus sind wir bemüht, Personen mit Behinderungen bei geeigneter Qualifikation einzustellen 
und freuen uns über diesbezügliche Bewerbungen. 
 
4) BewerberInnen haben keinen Anspruch auf Abgeltung von allfälligen Reise- und Aufenthaltskosten. 

 
UniversitätsassistentIn 
Verwendungsgruppe B1 

an der Universitätsklinik für Neurochirurgie  
befristet auf 6 Jahre 

 
Kernaufgaben: 
 PatientInnenversorgung 
 Wissenschaftliche Tätigkeiten im Rahmen von Forschung und Lehre 
 Mitarbeit in multidisziplinären Arbeitsgruppen  
 Teilnahme an internationalen Projekten  

 
Fachliche Anforderungen: 
 Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin 
 Fachärztin/Facharzt für Neurochirurgie 
 Wissenschaftliches Doktorat (Dr. med. scientiae) oder gleichwertige Qualifikation von Vorteil 
 Kenntnisse in statistischen Methoden  
 EDV-Kenntnisse (SPSS-Kenntnisse von Vorteil) 
 Fremdsprachenkenntnisse (vor allem Englisch) 
 Erfahrung in Grundlagenforschung auf dem Gebiet der Neurochirurgie von Vorteil 
 Erfahrung in der Durchführung klinischer Studien und wissenschaftlicher Projekte von Vorteil 
 Wissenschaftliche Reputation (Publikationen, Vortragstätigkeiten, nationale und  

internationale Forschungskooperationen, wissenschaftliche Tätigkeit im Ausland) von Vorteil 

Persönliche Anforderungen:  
 Interesse an wissenschaftlichem Arbeiten in einem multidisziplinären Umfeld 
 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 
 Hohe Belastbarkeit 
 Kommunikative Kompetenz  
 
Für diese Position bieten wir Ihnen ein kollektivvertragliches Mindestentgelt (auf Basis Vollbeschäftigung) 
von 4.019,79 brutto zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Zur Förderung Ihrer Potentiale offerieren 
wir Ihnen ein umfassendes, kostenloses Weiterbildungsangebot im Haus. 
 

mailto:personal@medunigraz.at
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BEI LAUFBAHNSTELLEN: Bei entsprechendem Erfolg sind längerfristige Entwicklungsmöglichkeiten 
durch den Abschluss einer Qualifizierungsvereinbarung möglich. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Univ.-Prof. Dr. Michael Mokry, Vorstand der Univ.-Klinik für Neurochirurgie,  gerne 
zur Verfügung. Kontakt: michael.mokry@medunigraz.at, Tel.: +43/316/385-12708.  
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl W131 ex 2013/14 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit für Personalmanagement und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. Die  
Bewerbungsfrist endet am 23. April 2014 www.medunigraz.at/stellen 
 
 

Ärztin/Arzt in FachärztInnenausbildung  
(Verwendungsgruppe B1) 

an der Universitätsklinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin,  
Klinische Abteilung für Allgemeine Anästhesiologie und Intensivmedizin, 

bis FachärztInnenabschluss, längstens 7 Jahre 
 
Kernaufgaben:  
 Klinische Versorgung von ambulanten und stationären PatientInnen  
 Mitwirkung bei Forschungsprojekten und klinischen Studien im Bereich der Abteilung 
 Selbständige Erstellung von Publikationen/Präsentationen für (inter-)nationale  

Fortbildungsveranstaltungen 
 Mitwirkung und Unterstützung in der universitären Lehre/Betreuung von Studierenden 
 
Fachliche Anforderungen:  
 Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin 
 Wissenschaftliches Doktorat von Vorteil  
 Absolvierte Gegenfächer und anästhesiologische Vorkenntnisse von Vorteil 
 Notarztdiplom und Erfahrung in präklinischer Notfallmedizin von Vorteil 
 Gute EDV-Kenntnisse (MS Office, MEDOCS, SPSS) 
 Fremdsprachenkenntnisse (Englisch) 
 
Persönliche Anforderungen:  
 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 
 Hohe Belastbarkeit 
 Teamorientierung  
 Kommunikative Kompetenz 
 
Für diese Position bieten wir Ihnen ein kollektivvertragliches Mindestentgelt (auf Basis Vollbeschäftigung) 
von EUR 3.152,29 brutto zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Zur Förderung Ihrer Potentiale offerieren 
wir Ihnen ein umfassendes, kostenloses Weiterbildungsangebot im Haus. 
 
Bei entsprechendem Erfolg sind längerfristige Entwicklungsmöglichkeiten durch den Abschluss einer 
Qualifizierungsvereinbarung möglich. 
 
  

mailto:michael.mokry@medunigraz.at,
mailto:personal@medunigraz.at
http://www.medunigraz.at/stellen
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Bei Fragen steht Ihnen Univ.-Prof.
 

Dr.
 

Wolfgang Kröll, suppl. Leiter der Klinischen Abteilung  
für Allgemeine Anästhesiologie und Intensivmedizin gerne zur Verfügung. Kontakt:  
wolfgang.kroell@medunigraz.at, Tel.: +43/316/385-14909. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl W134 ex 2013/14 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit für Personalmanagement und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. Die  
Bewerbungsfrist endet am 23. April 2014 www.medunigraz.at/stellen 
 
 

Ärztin/Arzt in FachärztInnenausbildung  
(Verwendungsgruppe B1) 

an der Universitätsklinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin,  
Klinische Abteilung für Allgemeine Anästhesiologie und Intensivmedizin, 

bis FachärztInnenabschluss, längstens 7 Jahre 
 
Kernaufgaben:  
 Klinische Versorgung von ambulanten und stationären PatientInnen  
 Mitwirkung bei Forschungsprojekten und klinischen Studien im Bereich der Abteilung 
 Selbständige Erstellung von Publikationen/Präsentationen für (inter-)nationale  

Fortbildungsveranstaltungen 
 Mitwirkung und Unterstützung in der universitären Lehre/Betreuung von Studierenden 
 
Fachliche Anforderungen:  
 Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin 
 Wissenschaftliches Doktorat von Vorteil  
 Absolvierte Gegenfächer und anästhesiologische Vorkenntnisse von Vorteil 
 Notarztdiplom und Erfahrung in präklinischer Notfallmedizin von Vorteil 
 Gute EDV-Kenntnisse (MS Office, MEDOCS, SPSS) 
 Fremdsprachenkenntnisse (Englisch) 
 
Persönliche Anforderungen:  
 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 
 Hohe Belastbarkeit 
 Teamorientierung  
 Kommunikative Kompetenz 
 
Für diese Position bieten wir Ihnen ein kollektivvertragliches Mindestentgelt (auf Basis Vollbeschäftigung) 
von EUR 3.152,29 brutto zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Zur Förderung Ihrer Potentiale offerieren 
wir Ihnen ein umfassendes, kostenloses Weiterbildungsangebot im Haus. 
 
Bei entsprechendem Erfolg sind längerfristige Entwicklungsmöglichkeiten durch den Abschluss einer 
Qualifizierungsvereinbarung möglich. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Univ.-Prof.

 

Dr.
 

Wolfgang Kröll, suppl. Leiter der Klinischen Abteilung  
für Allgemeine Anästhesiologie und Intensivmedizin gerne zur Verfügung. Kontakt:  
wolfgang.kroell@medunigraz.at, Tel.: +43/316/385-14909. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl W135 ex 2013/14 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit für Personalmanagement und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. Die  
Bewerbungsfrist endet am 23. April 2014 www.medunigraz.at/stellen 
 
 
  

mailto:wolfgang.kroell@medunigraz.at
mailto:personal@medunigraz.at
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Wiederholung der Ausschreibung vom 18.12.2013: 
Ärztin/Arzt in FachärztInnenausbildung  

(Verwendungsgruppe B1) 
an der Universitätsklinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin,  

Klinische Abteilung für Allgemeine Anästhesiologie und Intensivmedizin 
Teilzeit: 32 Wochenstunden, befristet auf die Dauer der Reduzierung 

 
Kernaufgaben:  
 Klinische Versorgung von ambulanten und stationären PatientInnen  
 Mitwirkung bei Forschungsprojekten und klinischen Studien im Bereich der Abteilung 
 Selbständige Erstellung von Publikationen/Präsentationen für (inter-)nationale  

Fortbildungsveranstaltungen 
 Mitwirkung und Unterstützung in der universitären Lehre/Betreuung von Studierenden 
 
Fachliche Anforderungen:  
 Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin 
 Wissenschaftliches Doktorat von Vorteil  
 Absolvierte Gegenfächer und anästhesiologische Vorkenntnisse von Vorteil 
 Notarztdiplom und Erfahrung in präklinischer Notfallmedizin von Vorteil 
 Gute EDV-Kenntnisse (MS Office, MEDOCS, SPSS) 
 Fremdsprachenkenntnisse (Englisch) 
 
Persönliche Anforderungen:  
 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 
 Hohe Belastbarkeit 
 Teamorientierung  
 Kommunikative Kompetenz 
 
Für diese Position bieten wir Ihnen ein kollektivvertragliches Mindestentgelt (auf Basis Vollbeschäftigung) 
von EUR 3.152,29 brutto zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Zur Förderung Ihrer Potentiale offerieren 
wir Ihnen ein umfassendes, kostenloses Weiterbildungsangebot im Haus. 

 
Bei Fragen steht Ihnen Univ.-Prof.

 

Dr.
 

Wolfgang Kröll, suppl. Leiter der Klinischen Abteilung  
für Allgemeine Anästhesiologie und Intensivmedizin gerne zur Verfügung. Kontakt:  
wolfgang.kroell@medunigraz.at, Tel.: +43/316/385-14909. 

 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl W64 ex 2013/14 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit für Personalmanagement und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. Die  
Bewerbungsfrist endet am 23. April 2014 www.medunigraz.at/stellen 
 

Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE 
Rektor 

mailto:wolfgang.kroell@medunigraz.at
mailto:personal@medunigraz.at
http://www.medunigraz.at/stellen

